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Aufteilung der Elternzeit zwischen den Eltern 

Beispiele: 

I Der Vater möchte unmittelbar nach der Mutterschutzfrist Elternzeit von 

zwölf Monaten nehmen. Dafür erhält er zwölf Monate lang Elterngeld, auf 

die zwei Partnermonate Elterngeld für die Mutter wird das Mutterschafts-

geld angerechnet. Die Mutter möchte ein Jahr Elternzeit erst zu einem 

späteren Zeitpunkt, voraussichtlich zur Einschulung des Kindes, nehmen. 

In diesem Fall ist die Elternzeit vom Vater sieben Wochen vor Ablauf der 

Mutterschutzfrist anzumelden und verbindlich festzulegen. Die Mutter 

muss sich dann rechtzeitig mit der Arbeitgeberseite über die Übertragung 

der Elternzeit und deren Beginn einigen. 

I Die Eltern möchten sich in der Elternzeit abwechseln. Die Mutter möchte 

während des ersten und dritten Lebensjahres des Kindes, der Vater für das 

zweite Lebensjahr Elternzeit nehmen. In diesem Fall muss die Mutter die 

Elternzeit für das erste Jahr sieben Wochen vor Ablauf der Mutterschutzfrist 

beantragen, sie erhält für insgesamt zwölf Monate Elterngeld; die Elternzeit 

für das dritte Lebensjahr muss sie aber erst sieben Wochen vor Beginn ver-

bindlich festlegen, sie erhält für diesen Zeitraum kein Elterngeld. Der Vater 

muss seine Elternzeit auch erst sieben Wochen vor Beginn schriftlich ver-

langen. Er erhält für zwei Monate Elterngeld (Partnermonate). Beide Eltern 

haben nun noch die Möglichkeit, jeweils bis zu zwölf Monate Elternzeit bis 

zum achten Geburtstag ihres Kindes zu nehmen, jeweils ohne finanzielle 

Unterstützung, wenn ihr jeweiliger Arbeitgeber zustimmt. 

Kann während der Elternzeit auch Teilzeit 
gearbeitet werden? 

Während der Elternzeit ist eine Erwerbstätigkeit bis zu 30 Stun-

den wöchentlich zulässig. Für die Dauer des Bezugs von 

Elterngeld ist zu beachten, dass die wöchentliche Arbeitszeit 

von 30 Wochenstunden im Durchschnitt des Lebensmonats 

des Kindes nicht überschritten wird. Sind beide Eltern gemein-

sam in der Elternzeit, können beide eine Erwerbstätigkeit von 
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